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[bookmark: _Toc206758043]1.	Objekte

In der Notunterkunft (NU) Dülmen (im Folgenden: Aufnahmeeinrichtung) (Kapazität: 450 Plätze) des Landes werden die nachfolgend beschriebenen Verpflegungsleistungen unter Berücksichtigung der einrichtungsspezifischen Besonderheiten gemäß Anlage Verpflegung erbracht. 


[bookmark: _Toc425964729][bookmark: _Toc432078497][bookmark: _Toc206758044]1.1	Allgemein

Die Einrichtungsleitung obliegt den Beschäftigten der Bezirksregierung Münster vor Ort in eigener Zuständigkeit. Die Beschäftigten der Bezirksregierung sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für alle Beteiligten vor Ort und einzige Verbindungsstelle zur Bezirksregierung. Die Letztentscheidungskompetenz für alle in der Aufnahmeeinrichtung aufkommenden Kompetenzstreitigkeiten liegt bei den Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern des Landes. Damit ist kein fachliches Weisungsrecht gegenüber allen eingesetzten Beschäftigten des Auftragnehmers verbunden. Die Aufbauorganisation ergibt sich aus Anlage 1: Muster-Organigramm. 

Der Auftragnehmer achtet auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft – insbesondere hinsichtlich der Verpflegung – in Absprache mit den örtlichen Behörden.

Es können keine verbindlichen Prognosen für den Zeitraum der Auftragsvergabe bezüglich des Aufenthalts bestimmter oder einzelner Personengruppen in den konkreten Aufnahmeeinrichtungen gemacht werden. Grundsätzlich können in allen Landeseinrichtungen alle Personengruppen untergebracht werden. 

Beim Einsatz von Gefahrstoffen verpflichtet sich der Auftragnehmer: 
· sein Personal gemäß den gesetzlichen Vorschriften vor dem Arbeitseinsatz zu unterweisen und dies zu dokumentieren
· sein Personal anhand von Betriebsanweisungen über auftretende Gefahren hinzuweisen und auf geeignete Schutzmaßnahmen hinzuweisen
· Behältnisse entsprechend der Gefahrgutverordnung deutlich durch Symbole zu kennzeichnen
· die Auflagen der Berufsgenossenschaft bezüglich Handhabung und Unfallverhütung einzuhalten
· sein Personal mit entsprechender Schutzkleidung auszustatten
· den Auftraggeber über den Einsatz und Umfang dieser Stoffe vorab und bei jeder Änderung unaufgefordert schriftlich zu informieren 

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass von den von ihm angeschafften bzw. in die Einrichtung eingebrachten Geräten, Gebrauchsmaterialien, Verbrauchsmaterial etc. keine Gefahren ausgehen und diese den einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften entsprechend verwendet werden. Bei der Ausstattung achtet der Auftragnehmer auch auf den präventiven Brandschutz.

Der Auftraggeber behält sich vor, ein Chipkartensystem auf seine Kosten einzuführen, das vom Auftragnehmer zu verwenden ist.

Um eine rechtzeitige und ausreichende Verpflegung der Bewohner/-innen und einen reibungslosen Ablauf in der Einrichtung zu sichern, ist eine enge Kooperation und ständige wechselseitige Absprache zwischen den Akteuren der Einrichtung, insbesondere mit dem Auftraggeber und dem Betreuungsdienstleister, notwendig. Der Auftragnehmer sichert zu, seine Leistungen so zu erbringen, dass dieses Ziel bestmöglich erreicht werden kann. 


[bookmark: _Toc206758045]1.2	Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Erbringung der Leistungen jederzeit vertrauensvoll sowie kooperativ mit den Beschäftigten des Auftraggebers zusammenzuarbeiten sich über alle für den Betrieb der Aufnahmeeinrichtung wesentlichen Maßnahmen – während und bei Bedarf außerhalb der Regelbesprechungen – abzustimmen. Bei den Regelbesprechungen sowie bei außerordentlichen Besprechungen anlässlich der Verpflegung nimmt die zuständige Verpflegungsdienstleitung teil. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über bekannt gewordene betriebliche Vorgänge und die Identität sowie weitere Informationen über die Bewohnerinnen und Bewohner. Er sichert ausdrücklich zu, alle Informationen sowohl in Bezug auf die Aufnahmeeinrichtung wie auch über betriebsinterne Abläufe vertraulich zu behandeln. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Vorgaben Folge leisten.


[bookmark: _Toc206758046]1.3	Zusammenarbeit mit Dritten

Die Verpflegungsdienstleitung ist Ansprechpartner/-in für die Einrichtungsleitung sowie in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung für Dritte, die ebenfalls in der Aufnahmeeinrichtung tätig sind, insbesondere für

· den Betreuungsdienstleister 
· den Sicherheitsdienstleister
· die Sanitätsstation
· die soziale Beratung von Flüchtlingen
· das Gesundheitsamt

Die Verpflegungsdienstleitung ist verantwortliche Person für die Ausführung der Prozesse, dazu zählen u.a. 
· die Sicherstellung der ausreichenden Verpflegung, 
· Leitung des Verpflegungsbereiches
· Planung und Koordinierung der Prozessabläufe, 
· Einkauf, Bestellung und Lagerung, 
· Abstimmungen mit beteiligten Stellen, insbesondere Auftraggeber und Betreuungsdienstleister, 
· Teilnahme an Besprechungen bei Bedarf 

Auf Verlangen des Auftraggebers nimmt die Verpflegungsdienstleitung an Abstimmungsgesprächen mit der Einrichtungsleitung sowie den weiteren Beteiligten in der Einrichtung teil.


[bookmark: _Toc206758047]2.	Verpflegungsleistung

[bookmark: _Toc206758048]2.1	Allgemein 

Der Auftragnehmer erbringt die erforderliche Vollverpflegung der dort untergebrachten Personen an 365 Tagen pro Jahr. Die Verpflegungsmöglichkeiten für auf dem Gelände tätige Personen sind nicht zu berücksichtigen.

Aus der Anlage Verpflegung ist ersichtlich, welche Verpflegungsvariante zurzeit in der Einrichtung genutzt wird und welche Möglichkeiten der Auftragnehmer zur Herstellung der Verpflegung vor Ort hat. Aus der Anlage Verpflegung ist ersichtlich, welche Kapazitäten in der Kantine / Essensausgabe in der Einrichtung bestehen. 

Der Auftraggeber stellt die für die Ausgabe und – soweit vorhanden – die für die Herstellung der Verpflegung notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine detaillierte Auflistung kann der Anlage Verpflegung  entnommen werden. Aus der Liste ist ersichtlich, welche Geräte bzw. technische Ausstattung bereits im Eigentum des Auftraggebers vorhanden sind. Sofern für die Zubereitung bzw. Ausgabe der Mahlzeiten weitere Geräte benötigt werden, ergänzt der Auftragnehmer diese auf eigene Kosten.
 
Sofern das Verpflegungsangebot durch Bedienstete des Auftraggebers, durch Bedienstete eines vom Auftraggeber beauftragten Dritten oder durch weitere in der Einrichtung tätigen Akteure genutzt werden soll, stimmt sich der Auftraggeber vor Ort mit dem Auftragnehmer ab, ob und in welchem Rahmen Bedienstete dies beanspruchen können.

Bewohnerinnen und Bewohner können im Rahmen der Jobbörse durch den Betreuungsdienstleister im Kantinebereich eingesetzt werden. Der Verpflegungsdienstleister hat keinen Anspruch auf eine solche Tätigkeit von Bewohnerinnen und Bewohnern.

Zu den allgemeinen Aufgaben gehören insbesondere:

· die Vollverpflegung der untergebrachten Personen 
· die Ausgabe des Essens 

Für die Verpflegung werden bei den untergebrachten Personen keine Kosten durch den Auftragnehmer erhoben.


[bookmark: _Toc206758049]2.2	Abstimmungsprozesse

Der Auftragnehmer stimmt sich mit dem in der Einrichtung tätigen Betreuungsdienstleister ab, sodass die rechtzeitige und ausreichende Verpflegung der Bewohner in der Einrichtung gesichert ist. Der Auftragnehmer erhält mindestens eine Woche im Vorfeld von dem Auftraggeber oder von einem von diesem beauftragten Dritten (in der Regel der beauftragte Betreuungsdienstleister) die voraussichtlich zu erwartenden Belegungszahlen (anwesende Personen). Hierbei handelt es sich um unverbindliche Schätzungen zur groben Planung der Mahlzeiten. Zusätzlich erhält der Auftragnehmer von diesem am jeweiligen Vortag bis spätestens 10:00 Uhr die tagesaktuellen Belegungszahlen aufgeschlüsselt nach im Vorfeld mit dem Betreuungsdienstleister abgestimmten Personengruppen (i.d.R. Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre, Kinder bis 6 Jahre, Kinder bis 1 Jahr). Sofern Bewohner/-innen eine Sonderverpflegung (s. 2.4.2) oder eine Verpflegung auf dem Zimmer aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder sonstigen Fällen benötigen, informiert der Betreuungsdienstleister den Verpflegungsdienstleister über die benötigte Anzahl. Die Abholzeiten für die Essensausgabe auf den Zimmern stimmt der Auftragnehmer mit dem Betreuungsdienstleister ab. Der Auftragnehmer wird auf Grundlage der Belegungszahlen die konkrete Planung über die Anzahl der bereitzustellenden Essen übernehmen. Im Falle kurzfristiger starker Schwankungen der Zahl der zu Verpflegenden wird der Auftragnehmer hierüber unverzüglich informiert. Auch im Falle starker Schwankungen muss der Auftragnehmer in der Lage sein, kurzfristig weitere Mahlzeiten (ggf. kalt) auszugeben.


[bookmark: _Toc206758050]2.3	Essensausgabe 

Das vom Auftragnehmer eingesetzte Personal gibt Essen an die in der Einrichtung untergebrachten Personen aus und stellt Getränke zur Verfügung. 	


2.3.1 	Essensausgabezeiten

Die Kantinenöffnungszeiten betragen pro Mahlzeit mindestens 90 Minuten. Die Kantinenöffnungszeiten müssen es den untergebrachten Personen ermöglichen, in angemessenem Zeitfenster die Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Die Kantinenöffnungszeiten sind individuell unter Berücksichtigung der bestehenden Kapazitäten vor Ort (Anzahl Sitzplätze, Kapazitäten Essensausgabe, Verhältnis Belegung/Kantinengröße, bauliche Eigenheiten, Sondersituationen Corona) angemessen zu erhöhen. Die Öffnungszeiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

Bei der Essensausgabe nimmt der Auftragnehmer auf ethnische und religiöse Besonderheiten Rücksicht. Dies umfasst insbesondere auch die Möglichkeit, während des Fastenmonats Ramadan zu anderen Essenszeiten die Mahlzeiten zu sich zu nehmen; so bietet der Auftragnehmer nach Sonnenuntergang und in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang die Möglichkeit der Verpflegung mindestens in Form von Lunchpaketen an. 


2.3.2 	Speiseplan für die Hauptmahlzeiten

Der Auftragnehmer stellt jeweils für eine Woche einen Speiseplan auf, der nähere Angaben über die angebotenen Speisen sowie die Höhe des Nährwertes enthält. Die Speisen sind auf dem Speiseplan eindeutig zu bezeichnen. Die einschlägigen Vorschriften über die Kennzeichnung und Kenntlichmachung, insbesondere 

· die Lebensmittelinformations-Verordnung sowie die vorläufige Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung
· die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung,
· die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 über gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel

sind zu beachten. 

Nicht übliche oder nicht eindeutige Bezeichnungen sind zu erklären. Bei Fleisch und Wurstwaren ist die Tierart auf dem Speiseplan zu kennzeichnen. Der Speiseplan wird mit ausreichend Vorlauf – mindestens eine Woche - dem Auftraggeber zur Kenntnis gegeben und tagesaktuell ausgehängt.


2.3.3 	Geschirr

Der Auftragnehmer verwendet zur Essensausgabe grundsätzlich eigenes Mehrweggeschirr[footnoteRef:2]/Mehrwegbesteck, welches er nach Benutzung im Kantinenbereich sammelt und reinigt. Außerhalb des Kantinenbereichs sammelt der Betreuungsdienstleister nicht zurückgebrachte Trinkgefäße und Geschirr ein und bringt es zur Geschirrrückgabe des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ersetzt unverzüglich beschädigtes oder zerstörtes Mehrweggeschirr. Will der Auftragnehmer eine andere Geschirrvariante wählen, ist dies nur nach Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Zustimmung.  [2:  Unter (Ess)geschirr versteht man die Gesamtheit aller Gefäße aus Porzellan, Steingut, Melamin o.ä., die man zum Essen und Trinken benutzt. Im Zeichen der Integration sind Teller, Tassen, Schüsseln usw. sowie Essbesteck auszugeben.] 


Sofern Bewohner/-innen eine Verpflegung auf dem Zimmer auf Grund von Krankheit, Quarantäne oder sonstigen begründeten Fällen benötigen, stellt der Auftragnehmer die Mahlzeiten in Einweggeschirr zur Verfügung . Der Betreuungsdienst bringt die bereitgestellten Mahlzeiten zu dem jeweiligen Zimmmer. 
[bookmark: _Toc425964731]

[bookmark: _Toc206758051]2.4	Art und Umfang der Verpflegung

Der Auftragnehmer übernimmt die Vollverpflegung der untergebrachten Personen mit drei Mahlzeiten am Tag, bestehend aus Frühstück, warmen Mittagessen und Abendessen. 

Ferner stellt der Auftragnehmer den untergebrachten Personen während der Kantinenöffnungszeiten Getränke (Kaffee, Tee [wechselnde Teesorten] und Zucker, Milch, Wasser) in ausreichenden Mengen (einschließlich der Möglichkeit, weitere Getränke nachzunehmen) zur freien Verfügung. 

Der Auftragnehmer stellt darüber hinaus für die untergebrachten Personen ganztägig Wasser als kostenloses Kaltgetränk zur Verfügung. Je nach Darreichungsform sind auch geeignete Mehrweg-Trinkgefäße zur Verfügung zu stellen. Die Reinigung der Trinkgefäße erfolgt durch den Auftragnehmer.

Das Kaltgetränk kann auch in Form von Wasser-Spendern als Zapfanlage erfolgen. Diese Zapfanlagen müssten in ausreichendem Maße aufgestellt werden und für die untergebrachten Personen 24/7 frei zugängig sein, so dass es zu keinen längeren Wartezeiten an den Zapfanlagen kommt. Über die Aufstellorte der Zapfanlagen stimmt sich der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber bzw. mit einem von ihm beauftragten Dritten (i.d.R. Betreuungsdienstleister) ab.  Die einschlägigen Vorschriften, insbesondere zu Desinfektion und Hygiene, sind einzuhalten. Zusätzlich sind geeignete Gefäße für die Nutzung der Wasserspender (z.B. Weithalsflaschen und Mehrweg-Kunststoffbecher) zur Verfügung zu stellen. Die Reinigung dieser Gefäße erfolgt durch den Auftragnehmer.

Alle in der Leistungsbeschreibung genannten Aufgaben müssen auch im Falle eines Strom- und/oder Gasausfalles (sogenannter „Blackout“) o. ä. so gut wie möglich aufrechterhalten werden. In enger Abstimmung mit dem Auftraggeber ist für den eingetretenen Einzelfall abzustimmen, welche Bereiche zwecks Einsparung des Energieverbrauchs vorrübergehend nicht betrieben werden und welche Alternativen geplant werden können. Sofern die technischen Geräte für die Zubereitung der Mahlzeiten nicht genutzt werden können, ist auf eine alternative Verpflegung umzustellen. In jedem Fall ist die 3x tägliche Verpflegung sämtlicher untergebrachten Personen sicherzustellen. 

Sofern eine elektronische Dokumentation nicht möglich ist, weicht der Auftragnehmer zunächst auf eine alternative nicht-elektronische Dokumentationsmöglichkeit aus, sodass die Dokumentationen bei Wiederherstellung des Normalbetriebes in die Programme übertragen werden können. Dies gilt für alle Bereiche, in denen eine Dokumentation erforderlich ist.


2.4.1 	Qualität der Verpflegung

Die Qualität, Quantität und Auswahl der Lebensmittel und der zu einer ausgewogenen Ernährung notwendige Energieansatz müssen dem Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. für die Verpflegung in Krankenhäusern entsprechen. Insbesondere müssen die drei Mahlzeiten folgenden Mindestkomponenten enthalten:

	Frühstück:
· Getreideprodukte (mind. 2 zwei Sorten Brot)
· Aufstrich (mind. 3 Auswahlmöglichkeiten; Fleisch, vegetarisch, süß)
· Aufschnitt (mind. 3 Auswahlmöglichkeiten; Fleisch, vegetarisch)
· Frisches Obst (Das Obst kann zur Selbstbedienung in Form eines Obstkorbes aufgestellt werden)

Mittagessen:
· Hauptgericht mit Fleisch oder Fisch
· Zusätzliches vegetarisches Hauptgericht
· Beilagen (mind. 2 Auswahlmöglichkeiten)
· Gemüse und/oder Salat (mind. 2 Auswahlmöglichkeiten)

Abendessen: 
· Getreideprodukte (mind. 2 Sorten Brot)
· Aufstrich (mind. 2 Auswahlmöglichkeiten; Fleisch, vegetarisch)
· Aufschnitt (mind. 2 Auswahlmöglichkeiten; Fleisch, vegetarisch)
· Frisches Obst (Das Obst kann zur Selbstbedienung in Form eines Obstkorbes aufgestellt werden)
· Salat

Es muss für jede der drei Mahlzeiten die Möglichkeit eines Nachschlags bestehen, d.h. die erneute Herausgabe von z.B. Gemüse, Stärkungsbeilagen und Soße ohne Hauptkomponente, bzw. Brot , Belag und Obst muss jeweils sichergestellt sein. 

Die Lebensmittel müssen am Tag der Ausgabe noch einen angemessenen Zeitraum haltbar sein. 

Der Auftragnehmer nimmt bei dem Angebot und der Auswahl der Speisen auf ethnische und religiöse Besonderheiten Rücksicht. Grundsätzlich darf auch Schweinefleisch angeboten werden. Dieses ist jedoch entsprechend zu kennzeichnen. Bei der Zubereitung und Ausgabe von Schweinefleisch ist Rücksicht auf kulturelle/religiöse Belange muslimischer Bewohnerinnen und Bewohner zu nehmen. Die Häufigkeit des Angebots wird anhand der Essensgewohnheit der Bewohnerschaft festgelegt. Die Kennzeichnung von tierischen Produkten muss deutlich erkennbar sein. Aus der bisherigen Erfahrung bietet sich eine Kennzeichnung mit Bildkarten an. Alkohol ist in der Zubereitung nicht zu verwenden. Die vegetarische Kost wird auf Basis der ovo-lacto-vegetarischen Ernährungsweise zubereitet, d.h. es werden nur solche Produkte tierischen Ursprungs verwendet, die von lebenden Tieren stammen. Nicht verwendet werden dürfen hierbei alle Lebensmittel, die von getöteten Tieren stammen.

Die Zusammensetzung der Mahlzeiten hat zu variieren. Innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen darf insbesondere bei der Mittagsverpflegung nicht die gleiche Mahlzeit in einer identischen Menü-Zusammensetzung angeboten werden. Die komplette Wiederholung von Wochenspeiseplänen soll vermieden werden. Saisonale Anpassungen in den Lebensmittelgruppen Gemüse und Obst sollen berücksichtigt werden. Der Auftragnehmer legt die Wochenspeisepläne in Papierform in der Aufnahmeeinrichtung ab. Auf Verlangen des Auftraggebers legt er ihm diese vor.


2.4.2 	Besondere Verpflegung

Neben der Normal- und vegetarischen Kost bietet der Auftragnehmer auch
· Sonderverpflegung für Kranke (z. B. Diätkost / Schonkost; ggf. medizinisch erforderliche Ernährung)
· Babyverpflegung
· Kleinkindverpflegung 
· Lunchpakete

sowie eine Notverpflegung an.

· Sonderverpflegung für Kranke

Für Kranke ist im Falle der ärztlichen Verordnung / eines Hinweises der Sanitätsstation die entsprechende Verpflegung bereit zu stellen, d.h. die Verpflegung ist zu besorgen, vorzuhalten und – soweit erforderlich zu kühlen.

· Babyverpflegung

Für Babys (bis zum 1. Geburtstag) ist eine angemessene Verpflegung vorzuhalten (Babybrei, Babynahrung im Gläschen, Babymilch). 

· Kleinkinderverpflegung

Kleinkinder (1 bis 3 Jahre) erhalten zum Frühstück und zum Abendessen ein spezielles, den Bedürfnissen angepasstes Kleinkinderessen, d.h. es werden Nahrungsmittel angeboten, die von Kindern erfahrungsgemäß bevorzugt gegessen werden Zugleich ist darauf zu achten, dass auf die besonderen Bedürfnisse von kleinen Kindern durch eine bedarfsgerechte und ausgewogene Verpflegung Rücksicht genommen wird. Beim Mittagessen erhalten die Kleinkinder das reguläre Mittagessen.

· Lunchpakete

Der Auftragnehmer bietet grundsätzlich auch die Möglichkeit von Lunchpaketen an, deren Inhalt in der Regel der Normalkost entspricht. Die Lunchpakete dürfen nur Lebensmittel enthalten, die ungekühlt haltbar sind. Die konkrete Ausgabe von Lunchpaketen wird im Bedarfsfall mit der Einrichtungsleitung und dem beauftragten Betreuungsdienstleister abgestimmt.

· Notverpflegung

Der Auftragnehmer hält in ausreichender Menge eine Notverpflegung bestehend aus längerfristig ungekühlt haltbaren Lebensmitteln vor, insbesondere für nach den Kantinenzeiten anreisende Flüchtlinge.  Die konkret vorzuhaltende Menge an Notverpflegung, die Bereitstellung sowie die Bestandteile wird mit der Einrichtungsleitung und dem beauftragten Betreuungsdienstleister abgestimmt. Dem Betreuungsdienst ist ein Zugang zur Notverpflegung zu gewähren bzw. eine bestimmte Anzahl an Notverpflegung zu übergeben. 


2.4.3 	Qualitätsmanagement

Der Auftragnehmer führt regelmäßige Evaluationen zur Qualität der Verpflegung durch. Die genaue Art der Durchführung ist mit dem Auftraggeber und ggf. mit einem von diesem beauftragten Dritten durchzuführen. Mindestens halbjährlich sind Befragungen der untergebrachten Personen mit Hilfe einfacher Fragebögen durchzuführen. Der Auftraggeber ist über das Ergebnis der Befragung zu informieren. Die ausgefüllten Fragebögen legt der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers dem Auftraggeber vor. Die Fragebögen sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen; die Abfrage muss mindestens in einfachem Deutsch, einfachem Englisch und einfachem Französisch erfolgen. 

Beschwerden in Bezug auf die Verpflegung, die von Seiten des Auftraggebers, von Seiten der untergebrachten Personen sowie von Dritten (hiermit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass ein eigenes Beschwerdemanagement parallel zum unabhängigen Beschwerdemanagement im Rahmen der Sozialen Beratung installiert werden soll) werden bearbeitet und entsprechende Maßnahmen in Absprache mit dem Auftraggeber geplant und umgesetzt. Auf Verlangen des Aufttraggebers erhält der Auftraggeber Einsicht in das Qualitätsmanagement des Auftragnehmers. 


[bookmark: _Toc206758052]2.5	Herstellung / Lieferung der Verpflegung

Der Auftraggeber begrüßt, wenn der Auftragnehmer das Essen vor Ort frisch herstellt. Soweit in der Aufnahmeeinrichtung eine ausreichende und funktionsfähig ausgestattete Großküche vorhanden ist (siehe Anlage Verpflegung), ist das Essen – soweit möglich – vor Ort frisch zu kochen[footnoteRef:3]. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Gerätschaften, soweit diese nicht zur Verfügung gestellt werden, selbst zu beschaffen. Dem Auftragnehmer obliebt die Wartung und Instandhaltung der eigenen Geräte sowie die ihm zur Nutzung überlassenen Geräte (vgl. § 2 Abs 6 des Vertrages). Bei während der Vertragslaufzeit verursachten Schäden obliegt dem Auftragnehmer die Reparatur der Geräte, es sei denn, der Auftragnehmer kann nachweisen, dass die Schäden von ihm nicht verursacht worden sind. Kosten, die für bauliche Maßnahmen im Küchenbereich entstehen, etwa durch berufsgenossenschaftliche Forderungen, sind vom Auftragnehmer zu tragen. [3:  Unter der Definition „vor Ort frisch gekocht“ ist eine Zubereitung der warmen Mahlzeiten in der Küche der Einrichtung selbst zu verstehen. Der Einsatz vorverarbeiteter Lebensmittel (sog. Convenience-Produkte) kann in den Fertigungsstufen 1 bis 3 gemäß folgender Definition erfolgen:
Nach der Definition des Bundeszentrums für Ernährung (https://www.bzfe.de/inhalt/convenience-lebensmittel-1593.html) werden die folgenden fünf Fertigungsstufen von Convenience-Produkten unterschieden: 
Conveniencestufe 1 – küchenfertig
Küchenfertige Lebensmittel wie geputztes Gemüse oder zerlegtes Fleisch müssen vor dem Garen noch vorbereitet (gewürzt, portioniert, paniert) werden.
Conveniencestufe 2 - garfertig
Garfertige Lebensmittel können ohne weitere Vorbereitung gegart werden. Teigwaren, Tiefkühlgemüse oder paniertes, gewürztes Fleisch gehören zu den garfertigen Convenience-Produkten.
Conveniencestufe 3 - aufbereitfertig
Instantsuppen, Puddingpulver oder Fix-Salatsoßen sind aufbereitfertige Convenience-Produkte. Durch Mischen des aufbereitfähigen Produkts mit weiteren Lebensmitteln oder durch Würzen werden fertige Speisen hergestellt.
Conveniencestufe 4 - regenerierfähig
Regenerierfähige Convenience-Speisen wie Fertiggerichte oder einzelne Menü-Komponenten werden durch Aufwärmen verzehrfertig.
Conveniencestufe 5 - verzehr-/tischfertig
Verzehr- oder tischfertige Convenience-Produkte sind zum sofortigen Verzehr geeignet. Dazu gehören kalte Soßen, fertige Salate, Smooties oder Obstkonserven.
] 
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2.6.1 	Anforderungen an die Hygiene

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Arbeiten unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften hinsichtlich Hygiene und Sauberkeit sowie der Sicherheitsrichtlinien am Arbeitsplatz durchzuführen. Er hat die Regelungen zu befolgen, einzuhalten und die Einhaltung zu dokumentieren (z.B. Temperaturmessungen bei Lieferungen, von Kühl-/Tiefkühlanlagen, von Kalt-/Warmspeisen, Einhaltung von lückenlosen Kühlketten, etc.). 

Die ausgegebenen Speisen müssen von hygienisch einwandfreier Qualität sein. Lager-, Zubereitungs- und Ausgabezeiten sollten so kurz wie möglich gehalten werden. 

Alle erstellten Dokumente sind lückenlos über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinweg aufzubewahren. Es gelten alle Gesetze und Verordnungen des Lebensmittelrechts, jeweils in der gültigen, neuesten Fassung. Die Probenentnahmen der ausgegebenen Speisen sind nach den Vorschriften des Gesetzgebers zu entnehmen und in einem dafür vorgesehenen Teil des Kühl- / Tiefkühllagers sach- und fristgerecht zu lagern. Es wird akzeptiert, wenn ein beauftragtes Lieferunternehmen die Probenentnahmen vornimmt und diese in einem dafür vorgesehenen Teil des Kühl- / Tiefkühllagers sach- und fristgerecht lagert.

Der Auftragnehmer trägt die Kosten für die vorbeugende Schädlingsbekämpfung im Verpflegungsbereich. Bei Schädlingsbefall trägt der Auftraggeber die Kosten für die Schädlingsbeseitigung im Verpflegungsbereich, sofern vorbeugende Maßnahmen durch den Auftragnehmer durchgeführt wurden. 

Es sind die jeweils geltenden DIN-Normen einzuhalten, insbesondere:

· DIN 10508:2019-03 Lebensmittelhygiene: Temperaturen für Lebensmittel oder gleichwertig
· DIN 10514:2009-05 Lebensmittelhygiene: Hygieneschulung oder gleichwertig
· DIN 10524:2020-06 Lebensmittelhygiene: Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben oder gleichwertig

Der Auftragnehmer liefert dem Betreuungsdienstleister einen auf den Küchenbereich der jAufnahmeeinrichtung konkretisierten Beitrag zum Hygieneplan gemäß § 36 IfSG auf Grundlage des als Anlage 2-Muster-Hygieneplan beigefügten Rahmenhygieneplans, überprüft diesen in regelmäßigen Abständen, schreibt diesen – soweit erforderlich – fort und schult die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die festgelegten Maßnahmen. Der Beitrag wird mit dem Betreuungsdienstleister abgestimmt.Bei der Erbringung der Reinigungsleistungen sind die besonderen Anforderungen des Hygieneplans zu beachten.  


2.6.2 	Belehrung des eingesetzten Personals

Das eingesetzte Personal ist gemäß § 43 IfSG zu belehren. Die durchgeführten Belehrungen sind zu dokumentieren. Der Auftraggeber hat das Recht zur Einsicht in die Dokumentation. 


2.6.3 	Hygieneaudit

Mindestens einmal pro Jahr hat der Auftragnehmer ein Hygieneaudit durch eine externe Zertifizierungsstelle auf eigene Kosten durchzuführen und etwaige bemängelte Punkte sind zeitnah zu korrigieren. Die Ergebnisse des Hygieneaudits sind dem Auftraggeber unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
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Wasser, Gas und elektrische Energie werden von dem Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ein wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit den Ressourcen ist zu gewährleisten. 

Der Auftragnehmer entsorgt sämtliche im Kantinen- und Küchenbereich anfallende Speiseabfälle (nicht ausgegebene Speisen, Speisereste oder wegen Überschreitung des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendbare oder verdorbene Lebensmittel) auf eigene Kosten. Der Auftragnehmer stellt eine Möglichkeit zur Rückgabe von Geschirr und Entsorgung von Speiseresten auf. Im Kantinenbereich liegen gebliebene Speiseabfälle entsorgt der Auftragnehmer ebenfalls. Er bemüht sich, Speiseabfälle nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Im Zusammenhang mit der Verpflegung anfallender sonstiger Müll (Lebensmittel- und Portionsverpackungen, Pappen und Papier, Einweggeschirr usw.) entsorgt der Auftragnehmer in den vom Auftraggeber aufgestellten Mülltonnen. Die Kosten für die Mülltonnen trägt der Auftraggeber. Abfallbehältnisse in der Kantine und im Küchenbereich zum Sammeln von Müll sind durch den Auftragnehmer zu stellen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich den Müll entsprechend der Vorgaben zu trennen und möglichst platzsparend zu entsorgen (z.B. Kartons vor der Entsorgung in Teilstücke zerkleinern).  

Sondermüll, der aufgrund der Menge oder der Beschaffenheit nicht in den aufgestellten Mülltonnen entsorgt werden kann, entsorgt der Auftragnehmer auf eigene Kosten (z.B. Sperrmüll, Schlämme/Fette aus Fettabscheider sofern vorhanden).
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Der Auftragnehmer übernimmt die Reinigung und Desinfektion des Küchenbereichs einschließlich des Bereichs der Essensausgabe und Theken. Zu dem Küchenbereich dazugehörige Räumlichkeiten wie Kühlräume, Umkleiden, Sanitärräume für das Küchenpersonal etc. sind ebenfalls vom Auftragnehmer zu reinigen (siehe Anlage Verpflegung). Er erstellt hierzu einen Reinigungs- und Desinfektionsplan und setzt diesen um. Er legt dem Auftraggeber den Reinigungs- und Desinfektionsplan auf Verlangen vor. Sofern sich der Auftragnehmer entsprechende Räumlichkeiten wie z.B. Umkleiden, Sanitärräume etc. mit dem Betreuungsdienstleister teilt, ist der Betreuungsdienstleister für die Reinigung dieser Räume zuständig. Der Auftragnehmer ist jedoch angehalten die Räumlichkeiten sorgfältig zu hinterlassen. 

Dem Auftragnehmer wird vom Betreuungsdienstleister angeboten, die Reinigung des Verpflegungsbereiches (Küche, Ausgabe sowie dazugehörige Räume, Speisereste im Kantinenbereich) durch Personal vom Betreuungsdienstleister gegen Entgelt reinigen zu lassen. Die Kosten für diese Reinigung sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Abrechnung erfolgt separat zwischen dem Auftragnehmer und dem Betreuungsdienstleister. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, dieses Angebot anzunehmen. 

Zur Desinfektion sind Mittel der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft-Liste (DVG-Liste) zu verwenden, Herstellerangaben zu Gebrauchsverdünnung und Einwirkzeit sind zu beachten.

Der Auftragnehmer wird dafür Sorge tragen, dass der gesamte Bereich in einem verkehrssicheren Zustand gehalten wird. Insbesondere wird er verschüttetes Essen / Getränke unverzüglich beseitigen, um Gefahrenquellen zu vermeiden. Den Auftragnehmer trifft die Verkehrssicherungspflicht für den gesamten Küchenbereich und den Kantinenbereich bei der Nutzung im Zusammenhang mit der Verpflegung. Bei Mängeln am Mobiliar bzw. der Kantinenausstattung weist der Verpflegungsdienstleister die zuständige verantwortliche Stelle zur Beseitigung der Mängel hin.

Im Kantinenbereich liegen gebliebene Fundsachen gibt der Auftragnehmer beim Betreuungsdienstleister ab.

Der Auftragnehmer ist für die regelmäßige Reinigung und Desinfektion verantwortlich. Dies umfasst auch die nötigen Kosten für die Entsorgung der Fette / Schlämme aus Fettabscheidern. 

Die Reinigung des Kantinenbereichs obliegt grundsätzlich einem vom Auftraggeber beauftragten Dritten. Im Kantinenbereich liegen gebliebene Speisereste entsorgt der Auftragnehmer grundsätzlich. Der Betreuungsdienstleister kann Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen der Jobbörse für zusätzliche Reinigungsarbeiten im Kantinenbereich einsetzen.
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Der Auftragnehmer stellt den eingesetzten Beschäftigten einheitliche Dienstbekleidung, die den bestehenden hygienischen Anforderungen genügt. Die eingesetzten Beschäftigten müssen diese Dienstkleidung tragen. Die Dienstbekleidung wird vom Auftragnehmer jeweils in angemessenen Zeitabständen bzw. soweit dies aus hygienischen Gründen geboten ist, gereinigt. 
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Regelbelegung bis zu 500 Plätzen: 1 Stelle (Vollzeitstellenäquivalent, VZÄ) Verpflegungsdienstleitung 
Regelbelegung von 501 bis 1000 Plätzen: 1,5 Stellen (VZÄ) Verpflegungsdienstleitung, inkl. einer namentlich zu benennenden Person für die Leitung und einer namentlich zu benennenden Person für die Stellvertretung
Regelbelegung ab 1001 Plätzen: 2 Stellen (VZÄ) Verpflegungsdienstleitung, inkl. einer namentlich zu benennenden Person für die Leitung und einer namentlich zu benennenden Person für die Stellvertretung

Es ist von einer Anwesenheit im Umfang der genannten Vollzeitstellenäquivalente auszugehen. Die Anwesenheitszeiten der Verpflegungsdienstleitung sind mit der Einrichtungsleitung abzustimmen. Die sich durch die o.a. VZÄ ergebenden Stunden sind gleichmäßig auf die Werktage (Mo-Fr, keine Feiertage) zu verteilen. Eine Verrechnung der Anwesenheiten innerhalb einer Woche oder eines Monats ist nicht erlaubt.

Bei Ausfall (z.B. Urlaub, Fortbildung oder Krankheit) ist die Vertretung durch mindestens entsprechend qualifiziertes Personal zu gewährleisten; die Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes ist nicht ausreichend.

Sollte eine Anpassung der Regelbelegung erfolgen bzw. Stand-by-Plätze in Anspruch genommen werden, so wird der Personalschlüssel gemäß den Vorgaben des Vertrages und dieser Leistungsbeschreibung angepasst.

Für das Zubereitungs- und Ausgabepersonal wird kein Personalschlüssel vorgegeben. Es muss gewährleistet sein, dass während der mit der Einrichtungsleitung abgestimmten Essensausgabezeiten (mind. 90 Minuten pro Mahlzeit) ausreichend Personal zu Verfügung steht. 
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	Hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen wird auf die Anlage 3 Personal verwiesen.

	Darüber hinaus bestehen die folgenden weitergehenden Anforderungen:

· Soweit öffentlich-rechtliche Erlaubnisse bzw. sonstige Voraussetzungen zur Durchführung der jeweiligen Tätigkeiten notwendig sind, stellt der Auftragnehmer sicher, dass das von ihm eingesetzte Personal diesen Anforderungen genügt. 

· Die eingesetzten Personen sind vor dem Einsatz in Lebensmittelhygiene und über das Infektionsschutzgesetz gemäß § 43 IfSG zu schulen. Die Schulungen sind in regelmäßigen Abständen alle zwei Jahre durch den Arbeitgeber aufzufrischen. Die Teilnahme an der Belehrung ist zu dokumentieren; die Dokumentationen sind aufzubewahren und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen.

· Die für die Organisation und Leitung des Verpflegungsbereichs zuständige Person (Verpflegungsdienstleitung) verfügt über eine einschlägige berufsfachliche Qualifikation. Hierzu zählen u.a. die Qualifikationen Küchenmeisterin/Küchenmeister, Köchin/Koch, Verpflegungsbetriebswirtin/Verpflegungsbetriebswirt, Fachkraft für Systemgastronomie, Diätassistentin/Diätassistent, Oecotrophologin/Oecotrophologe oder gleichwertig. Die Leitungsperson hat regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit ernährungswissenschaftlichem Schwerpunkt teilzunehmen. Sofern die Herstellung der Verpflegung durch einen Dritten erfolgt, hat dieser über die o.a. Qualifikation zu verfügen. 

· Die Verpflegungsdienstleitung sowie die an der Essensausgabe eingesetzten Mitarbeiter:innen müssen die erfolgreiche Teilnahme an einer Schulung in interkultureller Kompetenz nachweisen. 

· Pro Schicht muss mindestens ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin über eine Ausbildung als Ersthelfer/-in verfügen (Auffrischung alle zwei Jahre).

· Der Auftragnehmer stellt sicher, dass das eingesetzte Personal ein gepflegtes Erschei-nungsbild hat, d.h. dass eine in Deutschland übliche Körperhygiene einschließlich der Haar- und Bartpflege sowie saubere und der Tätigkeit angemessene Kleidung erwartet wird.
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	Exklusive Aufgaben der
Betreuungsleitung:
· Betreuung der Flüchtlinge (soziale 
Betreuung, Freizeitgestaltung,
Kinderbetreuung, Taschengeld-
auszahlungen, Bekleidung,
Hygieneartikeln, Gemeinschafts-
wäsche)
· Unterhaltung und Betrieb der Einrichtung 
· Führen eines Berichtsbuchs
· Unterhaltung der Einrichtungen und 
Außenanlagen der Einrichtung 
(Reinigung, Grünpflege, 
Winterdienst usw.)
· Erfassung von Vorkommnissen und Einhaltung der Meldeketten
· Unterstützung der EL bei der Ausübung des Hausrechts
insbesondere
· im Rahmen der sozialen Betreuung 
· in Problemfällen mit der Betreuung bzw. Versorgung von Flüchtlingen 
· im Zusammenhang mit den durch die Leistungsbeschreibung festgelegten Tätigkeiten (Taschengeldausgabe, , Ausstattung, Zimmerzuteilung und -reinigung etc.)
	Exklusive Aufgaben der
Verpflegungsdienstleitung:
· Ausgabe der Verpflegung
· Unterstützung der EL bei der Ausübung des Hausrechts im Zusammenhang mit der Essensausgabe
· Führen einer Dokumentation über die Verpflegung
· Verkehrssicherheitspflicht im Küchenbereich und im Bereich der Kantine während der Essenszeiten
· Entsorgung von Speiseresten 
	Exklusive Aufgaben der 
Sicherheitsdienstleitung:
· Sicherstellen eines störungs-
freien Betriebs (Eingangs-
kontrollen, Feststellung der 
An- und Abwesenheit)
· Unterstützung der anderen beauftragten Dienstleister insbesondere durch Aufsicht während 
· der Taschengeldauszahlung, 
· der Essensausgabe, 
· der Kleiderausgabe,
· der Neuankunft, 
· des Transfers
· Unterstützung der EL bei der Ausübung des Hausrechts
insbesondere
· im Rahmen der Streifengänge 
· im Zusammenhang mit der Ein- und Auslasskontrolle
· bei der Sicherung der Einrichtung und der Außenanlagen 
· bei der Umsetzung des Sicherheitskonzepts
· bei der Erfassung von relevanten Vorkommnissen im Wachbuch und der Einhaltung der Meldeketten
· Führen eines Wachbuchs


Diese Aufstellung ist nicht abschließend. 
Bei Abwesenheit der Einrichtungsleitung entscheidet in Zweifelsfällen die Betreuungsleitung. Eine unmittelbare Weisungsbefugnis gegenüber einzelnen Mitarbeitern vom Auftraggeber im Übrigen beauftragten Dienstleistern kann daraus nicht abgeleitet werden. Entsprechende Entscheidungen sind gegenüber dem jeweiligen zuständigen leitenden Personal zu kommunizieren. Die getroffene Entscheidung ist am folgenden Werktag mit der Einrichtungsleitung zu besprechen.

Druckversion Organigramm
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Muster-Hygieneplan für Gemeinschaftseinrichtungen für Erwachsene

(Unterkünfte für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asylbewerberinnen und
Asylbewerber, Obdachlose; sonstige Massenunterkünfte und Justizvollzugsanstalten)

Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Gemeinschaftseinrichtungen für
Erwachsene verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur
Erhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Mit den Hygieneplänen wird der Zweck
verfolgt, Infektionsrisiken in der entsprechenden Einrichtung zu minimieren.
Die Ausarbeitung eines Hygieneplans soll durch ein in unterschiedlichen Bereichen
der Einrichtung tätiges Team unter Berücksichtigung der folgenden Schritte erfolgen:

1. Risikoanalyse
zum Beispiel im Küchenbereich, Sanitärbereich und so weiter

2. Risikobewertung
zum Beispiel hinzunehmendes geringes Risiko oder hohes Risiko, das zu
Minimierungsmaßnahmen führen muss

3. Risikominimierung
zum Beispiel Festlegung von Reinigungs-/Desinfektionsmaßnahmen,
Einmalhandtücher, Flüssigseife und so weiter

4. Festlegung von Überwachungsmaßnahmen
zum Beispiel regelmäßige Kontrolle durch den Beauftragten der Einrichtung,
Dokumentation mittels Checklisten

5. Aktualisierung des Hygieneplans
in vorher festgelegten Zeitabschnitten

6. Dokumentation und Schulung
Einzeldaten des Hygieneplans werden schriftlich festgelegt, ebenso die
Schulung der Beteiligten.

Das Gesundheitsamt hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung und dem
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) – ehemals lögd –
einen Rahmenhygieneplan erarbeitet, der für die Einrichtung als Muster dienen soll,
um einen Plan nach den eigenen Erfordernissen und Gegebenheiten zu erstellen.
Dabei ist es durchaus denkbar, dass bestimmte Bereiche des Muster-Hygieneplans,
die in der Einrichtung nicht vorhanden sind, gestrichen und andere wiederum ergänzt
werden müssen, wenn Besonderheiten der Einrichtung im Muster nicht enthalten
sind.

Da das Gesundheitsamt zur Überwachung der Einrichtung (einschließlich des
Hygieneplans) verpflichtet ist, sollte es bereits im Vorfeld der Erstellung der
Hygienepläne einbezogen werden.

Für die Erstellung der Pläne enthält das Gesetz keine Vorgaben, sondern überlässt
dies weitgehend dem Ermessen der jeweiligen Einrichtung. Es sollte auf eine
weitgehende Standardisierung der Hygienepläne hingewirkt werden.

Der vorliegende Muster-Hygieneplan soll hierbei Unterstützung geben. Der im
Muster-Hygieneplan genannte Begriff „regelmäßig“ ist nach eigenem Ermessen und
Bedarf durch die zuständige beauftragte Person für Hygiene der Einrichtung selbst
festzulegen.

Für Rückfragen steht das Gesundheitsamt gern zur Verfügung.
Ansprechperson und Tel.: __________________
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3. Hygiene im Sanitärbereich der Küche
3.1 Ausstattung
Es sind personenbezogene Handtücher oder Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Ebenso ist aus hygienischen Gründen Stückseife in Gemeinschaftssanitärbereichen nicht zu verwenden. Stattdessen sind Seifenspender bereitzustellen. Die Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Müllbeutel auszustatten.

3.2 Reinigung
Waschbecken, Duschen, Toiletten und Fußböden sind täglich feucht zu reinigen. Die Reinigung und Instandhaltung der gegebenenfalls vorhandenen Be- und Entlüftungsanlagen in den Sanitärräumen sind regelmäßig zu veranlassen.

4. Küchenhygiene

4.2 Bewirtschaftete Küchen

4.2.1 Allgemeine Anforderungen
Personen mit einer Krankheit, einem Krankheitsverdacht oder einer Ausscheidung von Erregern im Sinne von § 42 Infektionsschutzgesetz (IfSG) dürfen in der Küche nicht beschäftigt werden. Offene Wunden dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Zum Schutz ist die Wunde mit einem wasserdichten Pflaster oder einem Verband und Gummihandschuh oder Gummifingerling abzudecken. Das Küchenpersonal ist gemäß § 43 IfSG einmal jährlich über die Tätigkeitsverbote zu belehren. Das Küchenpersonal ist außerdem einmal jährlich lebensmittelhygienisch zu schulen.

4.2.2 Händedesinfektion
Eine Händedesinfektion mit Mitteln für den Küchenbereich der Liste des Verbundes für angewandte Hygiene (VAH) ist in folgenden Fällen erforderlich:
· bei Arbeitsbeginn und nach Pausen,
· bei Husten, Niesen in die Hand, nach Gebrauch eines Taschentuchs,
· nach dem Toilettenbesuch,
· nach Arbeiten mit kritischer Rohware, zum Beispiel rohes Fleisch,
Geflügel.

Die Durchführung der hygienischen Händedesinfektion hat sorgfältig zu erfolgen unter Einbeziehung aller Innen- und Außenflächen einschließlich der Handgelenke, Fingerzwischenräume, Fingerspitzen, Nagelfalz, Daumen. Bitte die Menge des Desinfektionsmittels, 3-5 ml, und 30 Sekunden Einwirkungszeit pro Händedesinfektion beachten. Händedesinfektionsmittel sollte über einen Wandspender angeboten werden, der nicht wieder befüllt werden und nur als Originalgebinde verwendet werden darf.

4.2.3 Flächenreinigung und -desinfektion
Fußböden im Küchenbereich sind täglich feucht zu reinigen. Flächen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind ebenfalls gründlich mit Reinigungsmittel zu reinigen. Eine Flächendesinfektion mit Desinfektionsmitteln aus der Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG) ist erforderlich nach Arbeiten mit kritischer Rohware, zum Beispiel rohes Fleisch, Geflügel.

Durchführung: 
Das Flächendesinfektionsmittel wird gebrauchsfertig geliefert oder ist vor der Verwendung mittels geeigneter Dosierhilfe (Messbecher) zuzubereiten. Das Desinfektionsmittel wird durch eine Wisch-Desinfektion aufgebracht. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsarbeiten kann eine Fläche
wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Desinfektionsmaßnahmen im Lebensmittelbereich muss die angegebene Einwirkzeit vor Wiederbenutzung der Fläche abgewartet werden. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind danach mit klarem Wasser abzuspülen.

4.2.4 Lebensmittelhygiene
Um einem Qualitätsverlust von Lebensmitteln durch den Befall von Schädlingen/Mehlwürmern vorzubeugen, sind Lebensmittel sachgerecht zu verpacken (zum Beispiel Umverpackungen, Eimer) und die Verpackungen mit dem Anbruchsdatum/Verarbeitungsdatum und einer Inhaltskennzeichnung zu
versehen. Folgende betriebseigene Kontrollen der Lebensmittel sind durchzuführen:

· Wareneingangskontrolle auf Verpackung, Haltbarkeit, diverse Schäden an Waren.
· Tägliche Temperaturkontrolle in Kühleinrichtungen. Die Temperatur darf im Kühlschrank nicht über 7°C, in Gefriereinrichtungen nicht über -18°C ansteigen.
· Regelmäßige Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten.
· In Küchen, in denen regelmäßig gekocht wird, sind Rückstellproben in Absprache mit dem Lebensmittelüberwachungsamt zu nehmen.

Die Betriebskontrollen sind schriftlich zu dokumentieren.

Die Kosten für vorbeugende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sind durch den Auftragnehmer zu tragen.



4.2.5 Tierische Schädlinge
Die Küche ist regelmäßig auf Schädlingsbefall zu kontrollieren, bei Befall sind Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch eine Fachfirma zu veranlassen. Lebensmittelabfälle müssen zum Schutz vor Ungeziefer in verschließbaren Behältern gelagert werden. Die Behälter sind nach jeder Leerung zu reinigen. Küchenfenster, die ins Freie geöffnet werden können, sind mit Insektengitter auszustatten. Die Kosten für Maßnahme der Schädlingsbekämpfung trägt der Auftraggeber, sofern die vorbeugende Schädlingsbekämfpung durch den AN erfolgt ist.

5. Trinkwasserhygiene

Sofern durch zentrale Warmwasserspeicher Duschen im Küchenbereich mit Warmwasser versorgt werden, ist einmal jährlich eine orientierende Untersuchung auf Legionellen entsprechend der aktuellen Trinkwasserverordnung 2001 (2. Änderung der TWVo 2008) und DVGW-Arbeitsblatt W 551 erforderlich. Die Kosten trägt der Auftragnehmer. Kalkablagerungen an den Duschköpfen sind regelmäßig im Rahmen der normalen Reinigung durch den Auftragnehmer zu entfernen. 


6. Erste Hilfe

6.1 Versorgung von Bagatellwunden
Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu reinigen. Die Ersthelferin oder der Ersthelfer trägt dabei Einmalhandschuhe und desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hände.

6.2 Behandlung kontaminierter Flächen
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Tragen von Einmalhandschuhen mit einem VAH-gelisteten Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch zu reinigen und die betroffene Fläche anschließend nochmals regelrecht zu desinfizieren.

6.3 Überprüfung des Erste-Hilfe-Kastens
Gemäß Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention BGV A1“ enthalten folgende Verbandkästen geeignetes Erste-Hilfe-Material:

· Großer Verbandkasten nach DIN 13169 oder „Verbandkasten-E“
· Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 oder „Verbandkasten C“

Zusätzlich sind ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel und ein Flächendesinfektionsmittel bereitzustellen. Verbrauchte Materialien (zum Beispiel Einmalhandschuhe, Pflaster) sind umgehend
zu ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Insbesondere ist das Ablaufdatum des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen und dieses erforderlichenfalls zu ersetzen.

6.4 Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr 112
Kinderarzt _____________
Notarzt _____________

Informationszentrale gegen Vergiftungen
am Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum Bonn
www.gizbonn.de
Tel.: 0228 19240


7. Meldepflicht

Bei Auftreten meldepflichtiger Krankheiten nach IfSG ist die Leitung der Einrichtung zur Meldung an das Gesundheitsamt verpflichtet. Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt.


8. Abkürzungen, Bezugsadressen, Literatur

DVG Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft
Geschäftsstelle Friedrichstr. 17
35392 Gießen
Tel.: 0641 24466,
Fax 0641 25375
www.dvg.net (Abruf: 31.05.2013)

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53058 Bonn
Tel. 0228 9188-5
Fax 0228 9188-990
Email: info@dvgw.de
www.dvgw.de (Abruf: 31.05.2013)

IfSG Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das durch
Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868)
geändert worden ist

LMHV Lebensmittelhygiene-Verordnung vom 8. August 2007 (BGBl. I S. 1816,
1817), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Juli 2010
(BGBl. I S. 929) geändert worden ist

VAH Verbund für angewandte Hygiene
Desinfektionsmittel-Liste des VAH zu beziehen bei:
mhp-Verlag GmbH Vertrieb
Marktplatz 13
65183 Wiesbaden
oder online unter www.vah-online.de (Abruf: 31.05.2013)

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (Hrsg.): Unfallverhütungsvorschrift
Grundsätze der Prävention vom 1. Januar 2004. BGV A 1. Aktualisierter Nachdruck
Januar 2009.
Zu beziehen beim Carl Heymanns Verlag unter www.arbeitssicherheit.de.


aid infodienst e. V. und Bundesinstitut für Risikobewertung (Hrsg.): Hygieneregeln in
der Gemeinschaftsgastronomie. 2013.

Merkblatt zu Hygieneregeln in 8 Sprachen als Download abrufbar:
www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2013/12/kochen_in_grosskuechen__speisen_
sicher_zubereiten-186725.html
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[bookmark: _Toc206758062]1.	Allgemeine Anforderungen an das einzusetzende Personal

Der Auftragnehmer erfüllt den Auftrag mit fachkundigen und zuverlässigen Kräften, für deren Einsatz und Kontrolle er verantwortlich ist. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, erlässt der Auftragnehmer klare Dienstanweisungen für seine Beschäftigten. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 97 a AufenthG Informationen zum konkreten Ablauf einer Abschiebung, insbesondere Informationen zum Termin einer Abschiebung sowie zum konkreten Ablauf einer Anordnung nach § 82 Absatz 4 S.1 AufenthG Geheimnisse oder Nachrichten nach § 353 b StGB und ihre Offenbarung ggf. strafbewehrt ist. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass dies dem von ihm eingesetzten Personal bekannt ist.

 Alle Beschäftigten sind vor ihrem Einsatz von dem Auftragnehmer einzuweisen und einzuarbeiten. 

Es wird erwartet, dass das vom Auftragnehmer eingesetzte Personal den besonderen Anforderungen dieses Dienstes in psychischer und physischer Hinsicht gewachsen ist. Das eingesetzte Personal muss ausreichend flexibel sein und über die Fähigkeit verfügen, sich auf einen ständig wechselnden Personenkreis und Personen aus anderen Kulturkreisen einzustellen. Erwartet werden zudem geschlechter- und kultursensible Kompetenzen.

Es sind stets Personen einzusetzen, die die deutsche Sprache (kein starker Dialekt) in Wort und Schrift beherrschen; soweit möglich werden Personen eingesetzt, die auch Sprachen der Hauptherkunftsländer sprechen.

[bookmark: _Toc206758063]2.	Weitergehende Anforderungen

Weitergehende Anforderungen können in der Leistungsbeschreibung enthalten sein.

[bookmark: _Toc206758064]3.	Persönliche Eignung des Personals

· Die Beschäftigung von Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 225, 232 bis 233a, 234, 235, 236, 263 oder 264 StGB verurteilt worden sind, ist unzulässig. 
· Vor der Einstellung und in regelmäßigen Abständen ist ein Führungszeugnis nach § 30 a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz ohne für die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit relevante Eintragungen (z.B. Körperverletzung, Betäubungs- und Arzneimittelmissbrauch, Sexual- und Staatsschutzdelikte) vorzulegen, das nicht älter als sechs Monate ist. Im Übrigen gilt § 44 Absatz 3 Asylgesetz.
· Für Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist vor der Einstellung ein Führungszeugnis gemäß § 30 b Bundeszentralregistergesetz ohne für die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit relevante Eintragungen (z.B. Körperverletzung, Betäubungs- und Arzneimittelmissbrauch, Sexual- und Staatsschutzdelikte) vorzulegen, das nicht älter als sechs Monate ist.
· Sofern dies rechtlich und tatsächlich möglich ist, empfiehlt der Auftraggeber dem Auftragnehmer, bei Anhaltspunkten für eine nicht strafurteilsfreie Vergangenheit, die sich beispielsweise aus dem Lebenslauf ergeben könnten, oder bei Anhaltspunkten, die auf einen längeren, nicht näher zu spezifizierenden Voraufenthalt im Ausland hindeuten, von den Bewerberinnen und Bewerbern ein Führungszeugnis aus dem Herkunftsstaat zu verlangen. Dies gilt insbesondere für Drittstaatsangehörigen.
· Der Auftraggeber behält sich vor, auch zu späteren Zeitpunkten die erneute Vorlage eines aktuellen Führungszeugnisses nach § 30 a Absatz 1 bzw. § 30 b Bundeszentralregistergesetz zu verlangen.
· Für alle Beschäftigten ist eine Eigenerklärung vorzulegen, dass keine für die Tätigkeit relevanten Vorstrafen (z.B. Körperverletzungs-, Betäubungs- und Arzneimittelmissbrauchs-, Sexual- und Staatsschutzdelikte) vorliegen und aktuell kein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder strafgerichtliches Verfahren anhängig ist.

[bookmark: _Toc206758065]4.	Vorstellung des einzusetzenden Personals und Ablehnungsrecht des Auftraggebers
Rechtzeitig -in der Regel sechs Wochen vor Einsatzbeginn- übermittelt der Auftragnehmer dem Auftraggeber für das eingeplante Personal einrichtungsscharf jeweils die u.a. Unterlagen per E-Mail, Own Cloud, per Boten oder auf dem Postweg. Im Rahmen der Auftragsvergabe ist jede Person konkret für eine Einrichtung nur einmal zu benennen. Dies schließt nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber jedoch einen Einsatz in einer anderen Einrichtung nicht aus. In begründeten Einzelfällen kann die 6-Wochen-Frist durch eine Einzelfallentscheidung des Auftraggebers verkürzt werden. 

(1) die Personaldaten (Vor- und Nachnamen, Geburtsdaten);
(2) ein Kurzprofil (1 DIN A4-Seite pro Person) über den beruflichen Werdegang und die persönliche Qualifikation
(3) Kopie des nach Ziffer 3 vorzulegenden Führungszeugnisses (nicht älter als sechs Monate bei Abgabe);
(4) Kopien der Ausbildungsnachweise (IHK-Nachweise, Nachweise über evtl. geforderte Zusatzqualifikation, etc.);
eine Eigenerklärung der jeweiligen Personen, dass keine für die Tätigkeit relevanten Vorstrafen (Körperverletzungs-, Betäubungs-, Arzneimittelmissbrauchs-, Sexual- und Staatsschutzdelikte) vorliegen und aktuell kein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder strafgerichtliches Verfahren anhängig ist
(5) Nachweis über eine erfolgte Masernschutzimpfung durch Vorlage einer Kopie des Impfausweises oder Vorlage eines ärztlichen Attestes. Bei bereits erlittener Krankheit ist dies durch Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Personen, die vor 1971 geboren sind.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vorgestellte Beschäftigte abzulehnen oder eine einmal erteilte Zusage zurückzunehmen,

· wenn die Beschäftigten nicht rechtzeitig persönlich vor Einsatzbeginn mit vollständigen Unterlagen vorgestellt wurden,
· wenn die Beschäftigten die an ihre Eignung / Qualifikation gestellten Anforderungen nicht erfüllen, 
· wenn Sicherheitsbedenken bestehen oder 
· wenn das nach Ziffer 3 vorzulegende Führungszeugnis relevante Eintragungen (z.B. Körperverletzung, Betäubungs- und Arzneimittelmissbrauch, Sexual- und Staatsschutzdelikte) aufweist 

Der Auftragnehmer hat dieser Forderung unverzüglich Folge zu leisten und geeignetes Ersatzpersonal entsprechend vorzustellen. 

Sofern ein Beschäftigter des Auftragnehmers in nicht unerheblichem Maße gegen seine ihm obliegenden Pflichten verstößt – dazu zählt insbesondere ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht in Zusammenhang mit Rückführungen oder Dublin-Überstellungen -, kann der Auftraggeber den Austausch der eingesetzten Person verlangen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personal möglichst langfristig bei dem Auftraggeber einzusetzen. Sofern dies ausnahmsweise (z.B. bei Krankheit, Kündigung des Beschäftigten, etc.) nicht möglich ist, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich über den Ausfall zu informieren und gleichwertigen Ersatz zu stellen. Für diesen sind ebenfalls unverzüglich die genannten Unterlagen einzureichen. Änderungen vor Einsatzbeginn und während des Einsatzes sind unverzüglich der hierfür benannten Ansprechperson mitzuteilen.

Nachweise über nach der Leistungsbeschreibung verpflichtend durchzuführende Schulungen oder Fortbildungen sind dem Auftraggeber zwingend spätestens mit dem Tage der Leistungsaufnahme zu übermitteln.

[bookmark: _Toc206758066]5.	Personalschlüssel

Es ist zu beachten, dass für eine Vollzeitstellenäquivalent im Personalschlüssel wöchentlich mindestens 38,5 Stunden und für eine Teilzeitstelle mindestens 19,25 Stunden zugrunde gelegt werden. Wird ein Vollzeit-stellenäquivalent (ggf. anteilig) durch mehrere Personen besetzt, so ist sicherzustellen, dass eine Funkti-onswahrnehmung sowohl in dem genannten Leistungsumfang, als auch über die entsprechende zeitliche Dauer wöchentlich gewährleistet ist. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unberührt.Der Auftragnehmer wird seine Arbeitskräfte während der Arbeit im erforderlichen Umfang beaufsichtigen.

[bookmark: _Toc206758067]6.	Aufsicht

Der Auftragnehmer wird seine Arbeitskräfte während der Arbeit im erforderlichen Umfang beaufsichtigen.

[bookmark: _Toc206758068]7.	Vertretung

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass durch Krankheit, Urlaub, Fortbildung und sonstige Ausfälle des Personals die übernommenen Aufgaben nicht beeinflusst werden und die geschuldete Personaldecke nicht unterschritten wird. Bei Ausfall ist die Vertretung des Fachpersonals durch mindestens entsprechend qualifiziertes Personal zu gewährleisten.

Dieses gilt auch, wenn der Auftraggeber den Einsatz eines Beschäftigten aus sachlichen Gründen ablehnt. Der Auftragnehmer ist in diesen Fällen innerhalb einer angemessenen Zeit zur Ersatzgestellung mit ausreichend eingewiesenen Kräften verpflichtet. 

[bookmark: _Toc206758069]8.	Dienstpläne

Der Auftragnehmer erstellt die Dienstpläne im Einklang mit den einschlägigen Arbeitsschutzregelungen und informiert seine Beschäftigten mit angemessenem Vorlauf über die Dienstzeiten. 

Der Auftragnehmer übergibt der Einrichtungsleitung die Dienstpläne im Monatsrhythmus, spätestens eine Woche vor Beginn des jeweiligen Monats per E-Mail in digitaler Form. Über Änderungen an den Dienstplänen unterrichtet der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich per E-Mail in digitaler Form. Kopien müssen jederzeit für den Auftraggeber vor Ort einsehbar sein. 

[bookmark: _Toc206758070]9.	Einsatz von Nachunternehmern

Bei Einsatz von Nachunternehmern gelten die vorgenannten Punkte entsprechend.

[bookmark: _Toc206758071]10.	Ausweis
 
Für die Beschäftigten des Auftragnehmers ist auf Kosten des Auftragnehmers ein Dienstausweis mit Lichtbild zu erstellen und auszuhändigen; der Ausweis ist während der Tätigkeit in der Einrichtung ununterbrochen sichtbar am Körper zu tragen. Bei jedem Betreten und Verlassen der Einrichtung ist der Dienstausweis dem Sicherheitsdienstleister an der Pforte vorzuzeigen.




Einrichtungsleitung


Betrieb


Beratung


Sicherheits-dienstleitung


Betreuungsleitung


Verfahrensberatung


Dezentrales Beschwerde-management


Rückkehrberatung


Psychosoziale Erstberatung


Verpflegungs-dienstleittung


Sanitätsstation

Einrichtungsleitung


Betrieb


Beratung


Sicherheitsdienstleitung


Betreuungs-
leitung


Verfahrensberatung


Dezentrales Beschwerde-management


Rückkehrberatung


Psychosoziale Erstberatung


Verpflegungsdienstleitung


Sanitätsstation


